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Honorarkürzungen Zurich 
 
 
Sehr geehrte Frau Kollegin, 
sehr geehrter Herr Kollege, 
 
zwar hat sich das Thema Honorarkürzungen in den letzten Wochen etwas 
beruhigt, allerdings ist nach wie vor festzustellen, dass es regelmäßig (jedoch 
meist geringfügige) Kürzungen gibt. 
 
Nachfolgend übersenden wir daher die interne Honorartabelle der Zurich-Gruppe, 
die in einigen Schadenklassen leicht unterhalb und in einigen Schadenklassen 
leicht oberhalb des HUK-Tableaus liegt. 
 
Letztlich muss jedes Sachverständigenbüro selbst entscheiden, ob es gerichtlich 
gegen die Kürzungen vorgeht. Falls man sich hierzu entschließt, sollte auf die 
bekannten Klagemuster zurückgegriffen werden. Wir sind gern bereit, Sie hier zu 
unterstützen. 
 
In der Klage sollte in jedem Fall darauf hingewiesen werden, dass ein Honorar 
nicht überhöht sein kann, wenn es nur unwesentlich über dem Tableau der 
Zurich Versicherung liegen sollte.  
 
Bitte informieren Sie uns in jedem Fall über weitere Entwicklungen. 
 
Wir bitten um Kenntnisnahme 
 
Mit freundlichen kollegialen Grüßen 
 
 
gez. Elmar Fuchs 
Geschäftsführer 
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